Die Sprache „Österreichisch“

Zum Manifest „’Österreichisch’ als eigene Sprache!“

http://www.sfd.at.sprache/; ‚Der Standard’ vom 14./15. August, S.31;

gerichtet an die österreichische Bundesregierung, präsentiert im Rahmen einer Pressekonferenz am 13.August 2004 in Wien, unterzeichnet von Peter Henisch, Christian Ide Hintze, Rudolf Muhr, Robert Schindel, Marlene Streeruwitz.

Vorbemerkung

Das Manifest „’Österreichisch’ als eigene Sprache!“ ist der schon länger fällige Auslöser für eine Reflexion der Österreicher über ihre eigene Sprache als Grundlage ihrer persönlichen und staatlichen Identität. Die unausgegorenen Zielsetzungen des Manifests bedürfen freilich der Kritik und lassen überdies erkennen, dass man in Österreich weitgehend noch nicht zur Kenntnis genommen hat, dass es schon seit etwa zwei Jahrzehnten im Rahmen der österreichischen Auslandskulturpolitik im Fachbereich ‚Deutsch als Fremdsprache’ (DaF) hinsichtlich der sprachlichen Eigenständigkeit Österreichs einschlägige Forschungsarbeiten und erfolgreiche Aktivitäten zu deren Umsetzung gibt, die in vielen Ländern an Universitäten und bei Deutschlehrer/inne/n das Bewusstsein geschaffen haben, dass in Österreich eine eigenständige Variante der deutschen Standardsprache existiert, die von der Tradition und Kultur dieses Landes geprägt ist. Hier ist nicht der Ort, diese Entwicklung darzustellen  - das wird in einer der nächsten Hefte der ‚ide’ erfolgen. Dennoch sollen zwei auch für die nachfolgende Kritik relevante Problembereiche aufgezeigt werden, die in der genannten Entwicklung aufgetreten sind.

· Es geht nicht einfach darum, sich vergleichsweise von Deutschland abzuheben. Österreichische Sprachforschung und auslandskulturelle Sprachpraxis haben als Vorreiter eines neuen, differenzierten Sprachbewusstseins vielmehr aufgezeigt, dass Deutsch nicht eine uniforme Normsprache ist, sondern eine plurizentrische Sprache, d.h. ein vielfältiges  und variantenreiches, von den verschiedenen Landschaften des deutschen Sprachraums geprägtes Gebilde, und dass in diesem Rahmen die österreichische Varietät der deutschen Sprache eine kulturell eigenständige Form der deutschen Standardsprache darstellt. Diese Sichtweise ist auch die Grundlage für eine fachliche Kooperation auf gleicher Ebene mit den anderen deutschsprachigen Staaten, wie sie in mehreren internationalen Sprachprojekten bereits verwirklicht wurde.

· Die Definition der eigenen nationalen und sprachlichen Identität ist häufig bedroht  durch die      Gefahr eines nationalistisch geprägten Österreichpatriotismus. Dies muss ebenso beachtet und  vermieden werden wie die oft damit verbundenen, historisch bedingten  offen oder versteckt vorgetragenen Animositäten gegen das deutschsprachige Nachbarland. Sprachlich gesehen sollte eine solche Definition im Sinn des eigenen Selbstbewusstseins auf Vergleichs-Elemente verzichten. 

Zum Manifest „’Österreichisch’ als eigene Sprache!“

„Österreichisch“ als Sprache

Der Begriff „österreichisch“ als Bezeichnung für die Sprache ist sprachwissenschaftlich unhaltbar und widerspricht der Sprachrealität in Österreich, wo nun einmal für alle hörbar und sichtbar die deutsche Sprache gesprochen und geschrieben wird. Dementsprechend gab es schon in den ersten Tagen nach der Resolution Widerstand gegen diesen Vorschlag, vor allem auch von jenen, darunter Fachleuten, denen eine eigenständige Definition des österreichischen Deutsch am Herzen liegt. Es ist ohnehin zu vermuten, dass die Unterzeichner/innen die Anwendung des Begriffs „österreichisch“ auf die Sprache eher aus plakativ-werbemäßigen Gründen gewählt haben, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erhalten, was ihnen auch gelungen ist. Darauf deutet auch  die Tatsache hin, dass sie in Punkt 7 als terminologische Variante  „Österreichisches Deutsch“ anführen. Die plakative Forderung nach dem „Österreichischen“ kann die bisher vor allem im Ausland erfolgreichen Bestrebungen, die österreichische Sprachvariante des Deutschen als eigenständige zu präsentieren, teilweise wieder zunichte machen, ist also kontraproduktiv. Es empfiehlt sich vorerst, in der Diskussion über dieses Thema den Begriff „österreichisches Deutsch“ beizubehalten.        

Österreichisches Deutsch und die Rechtschreibreform

Die Diskussion um das österreichische Deutsch wurde durch die wieder aufgeflammte Debatte um die Rechtsschreibreform ausgelöst. Dadurch ist ein verhängnisvoller und irrelevanter Zusammenhang entstanden, denn die Frage einer österreichischen Variante der deutschen Sprache hat mit der Rechtschreibung nichts zu tun: Diese ist als internationale Vereinbarung für den gesamten deutschen Sprachraum gleichermaßen gültig - auf der Basis des amtlichen Regelwerks, das von der Zwischenstaatlichen Rechtschreibkommission geschaffen und von den Regierungsvertretern Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Liechtensteins, der Provinz Bozen-Südtirol, Belgiens, Ungarns und Rumäniens unterschrieben wurde; dies entspricht auch der bestehenden Schreibpraxis des Deutschen in diesen Ländern und weltweit. Damit erledigt sich auch die Forderung nach einer ‚österreichischen’ Schriftsprache. 

Die identitätsstiftenden Unterschiede, vermittels derer man ‚österreichisches Deutsch’ feststellen kann, existieren in der Rechtschreibung nicht; sie sind vielmehr in den Bereichen der Lautung und Aussprache, des Wortschatzes und der Wortbedeutungen, der sprachlichen Verhaltensweisen und Konventionen, des sprachlichen Zugangs zu Inhalten und in geringem Maß auch der Grammatik als gestaltende Sprachmerkmale vorhanden. Die Diskussion um den Stellenwert der Sprache in Österreich muss daher unter allen Umständen von der Rechtschreibdiskussion losgelöst und unabhängig von ihr geführt werden.  

Verankerung in der Verfassung

Da die Sprache eines Staates ein wesentlicher Bestandteil seiner nationalen Identität ist, ist die Forderung nach der Verankerung in der Verfassung legitim. Die Definition muss jedoch nicht nur dem Prinzip der staatlichen Identität, sondern auch der realen Sprachsituation im Staat entsprechen. Ein Textvorschlag, der in diese Richtung zielt, findet sich am Ende dieses Beitrags.  

Eigenständige EU-Sprache?

Die Forderung, die Liste der 23 - plus neuerdings ‚Marmelade’ als 24. - offiziellen von der EU anerkannten „österreichischen“ Wörter zu erweitern, steht in klarem Widerspruch zur gleich anschließenden  Forderung, die Bewohner/innen dieses Landes sollten die Sprache nicht als eine bloße Vokabelsammlung verstehen. Durch eine solche  Erweiterung wird der Vokabelsammlungs-Eindruck nur noch vertieft. Die Definition der meisten dieser Wörter als spezifisch ‚österreichische’ ist außerdem aus sprachwissenschaftlicher Sicht, wie schon in verschiedenen sprachwissenschaftlichen Beiträgen der letzten Jahre dargestellt wurde, unzulässig und damit höchst fragwürdig; Österreich wird zudem durch die 24 Begriffe aus dem Lebensmittelbereich sprachlich ausschließlich als Wald- und Wiesenland für die Zulieferung der Nahrungsmittelindustrie dargestellt und erscheint darüber hinaus als sprachliches Anhängsel von Deutschland (siehe unten den Text des EU-Protokolls Nr. 10). Sie eignen sich daher nicht als Ausgangspunkt für eine ‚erweiterte Vokabelsammlung’. 

Um die Eigenständigkeit der österreichischen Variante der deutschen Sprache ausreichend zum Ausdruck zu bringen, muss vielmehr der Text des ‚Protokolls Nr. 10 über die Verwendung spezifisch österreichischer Ausdrücke der deutschen Sprache im Rahmen der Europäischen Union’ derart neu gefasst werden,  dass die Sprachvarietäten in Deutschland und Österreich als gleichwertige sprachliche Korpora definiert werden und dass auf dieser Basis im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften für die EU-Kanzleien eine umfassende Konkordanzliste der zwischen den Varietäten differierenden Ausdrücke vorgelegt wird. Zusätzlich muss auch der Titel des Protokolls Nr. 10 folgendermaßen geändert werden: ‚...über die Verwendung der deutschen Sprache im Rahmen der  Europäischen Union’. Auch wenn dies voraussichtlich ein langwieriges Unterfangen wird - ein Textvorschlag in diesem Sinn findet sich trotzdem am Ende dieses Beitrags. 

Anforderungen an das Österreichische Wörterbuch

Die Forderung, das Österreichische Wörterbuch den zuständigen EU-Kanzleien bekannt zu machen, ist legitim, aber zu wenig. Die Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Überprüfung des ÖW  auf diese Funktion hin. Es soll ja für Österreich - wie der Rechtschreib-Duden und das Duden-Universalwörterbuch für den gesamten deutschsprachigen Bereich - den bestehenden Sprachgebrauch in Österreich darstellen. Die in Österreich verwendete Standardsprache setzt sich aus gemeindeutschen (mit Abstand der größte Teil des Wörterbestandes), überregional/grenzübergreifenden (v.a. mit Bayern bzw. dem süddeutschen Raum gemeinsam), speziell nationalen (nur in Österreich gebräuchlich, z.B. in der Sprache der Verwaltung) und innerösterreichisch/regional variierenden (regional eingeschränkter Gebrauch) Wörtern zusammen. Im ÖW müssten dementsprechend alle nicht gemeindeutschen Wörter konsequent und systematisch markiert werden, damit ein angemessenes Bild der sprachlichen Vielfalt in Österreich entsteht.

Sprachpraxis als Meinungsbildungsprozess

Der Vorschlag, die Bewohner/innen des Landes zu befragen, ob sie die sprachlichen Eigenarten des Landes nicht nur sprechen, sondern auch schreiben wollen, bedeutet Anwendung demokratischer Verfahrensweisen am falschen Platz. Denn es gehört zum grundlegenden Bildungsauftrag des Staates, dafür zu sorgen, dass seine Bürger die Kulturtechnik des Schreibens im bestehenden Sprachgebrauch als eine wichtige Grundlage ihrer Existenz in der gegenwärtigen Gesellschaft erwerben; die Verantwortung dafür kann er nicht auf das Volk abwälzen.  

Vorschlag für eine Neufassung des Artikels 8 der österreichischen Bundesverfassung

                   Geltende Fassung                                               Vorgeschlagene Neufassung                 

	Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundes-gesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik.
	„Staatssprache der Republik Österreich ist, ..., die im Staatsgebiet der Republik und aus ihrer historischen Tradition heraus gewachsene und gebräuchliche Form der deutschen Sprache.“  


Vorschlag für eine Neufassung des Protokolls Nr. 10 der Europäischen Union

                     Geltende Fassung                                                Vorgeschlagene Neufassung                 

	Im Rahmen der Europäischen Union gilt folgendes:

1. Die in der österreichischen Rechtsordnung enthaltenen und im Anhang zu diesem Protokoll aufgelisteten spezifisch österreichischen Ausdrücke der deut​schen Sprache haben den gleichen Status und dürfen mit der gleichen Rechts​wirkung verwendet werden wie die in Deutschland verwendeten entsprechen​den Ausdrücke, die im Anhang aufgeführt sind.

2. In der deutschen Sprachfassung neuer Rechtsakte werden die im Anhang genannten spezifisch österreichischen Ausdrücke den in Deutschland verwen​deten entsprechenden Ausdrücken in geeigneter Form hinzugefügt.


	Im Rahmen der Europäischen Union gilt Folgendes:

1. Die in den Rechtsordnungen Deutschlands und Österreichs festgelegten Formen der deutschen Sprache haben den gleichen Status und können  mit der gleichen Rechtswirkung verwendet werden.

2. In der deutschsprachigen Fassung neuer Rechtsakte werden im Anhang die Ausdrücke, die zwischen dem offiziellen Sprachgebrauch in Deutschland und in Österreich differieren, in einer Konkordanzliste, gegliedert nach Sachgebieten, angeführt.


Robert Saxer

Leiter des Universitätslehrgangs ‚Deutsch als Fremd- und Zweitsprache’ und des Sprachzentrums ‚Deutsch in Österreich’ an der Universität Klagenfurt

===================================================================

Dieser Beitrag befindet sich ab 12. September 2004 auf folgenden Homepages: 

www.uni-klu.ac.at/daf: Fachbereich Deutsch als Fremdsprache am Institut für Germanistik der Universität Klagenfurt 

www.uni-klu.ac.at/ide:  „Informationen zur Deutschdidaktik. Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule –‚ide’“

===================================================================

A N H A N G: Manifest vom 13. 8 2004

"Österreichisch" als eigene Sprache!

Keine "deutsche" Rechtschreibreform mehr!

Besondere Beachtung des europäischen Kontextes!

Die Unterzeichneten fordern die Bundesregierung auf, 

1. dafür zu sorgen, daß die Liste der 23 offiziell von der EU anerkannten "österreichischen" Wörter erweitert und die Sprache der Bewohner und Bewohnerinnen dieses Landes nicht als eine bloße Vokabelsammlung verstanden wird

2. keine weiteren finanziellen Mittel für die "deutsche Rechtschreibreform" zur Verfügung zu stellen - keine Gelder für eine Rücknahme, auch keine für eine Volksabstimmung über "alt" oder "neu"! -, sich auch in Zukunft an keiner "deutschen Rechtschreibreform" mehr zu beteiligen und die eingesparten Mittel für die Förderung eines österreichischen und europäischen Sprachbewußtseins zu verwenden

3. alles daran zu setzen, das 1950 von Felix Hurdes und Ernst Fischer initiierte, mittlerweile in 39 Auflagen erschienene "Österreichische Wörterbuch"  den zuständigen EU-Kanzleien in einer Weise bekanntzumachen, daß in Zukunft Skurrilitäten wie der sogenannte "Marmeladenstreit" einfürallemal vermieden werden (Bei dem Versuch, für alle Länder der EU die Bezeichnung für "Marmelade" zu regeln, wurde Österreich zunächst "Konfitüre" vorgeschrieben, was erst nach tagelangen Schlagzeilengefechten und Interventionen auf höchster politischer Ebene geändert werden konnte)

4. Untersuchungen durchführen zu lassen und Meinungsbildungsprozesse zu fördern, die der Frage nachgehen, ob die Bewohner und Bewohnerinnen dieses Landes ihre sprachlichen Eigenarten nicht nur sprechen, sondern auch schreiben wollen 

5. bei einem positiven Ergebnis dieser Untersuchungen ein - aus Schriftstellern und Schriftstellerinnen, Sprachwissenschaftlern und Sprachwissenschaftlerinnen sowie Vertretern und Vertreterinnen anderer sprachinteressierter Gruppen zusammengesetztes - Gremium mit der Entwicklung einer österreichischen Schriftsprache zu beauftragen; bei dieser Arbeit sollte darauf geachtet werden, aus den Fehlern der deutschen Rechtschreibreform zu lernen, den europäischen Kontext und die eigene multilinguale Vergangenheit in Betracht zu ziehen sowie insbesondere von Anfang an auf eine demokratische Vorgangsweise Wert zu legen.

6. nach Vorliegen eines positiven Arbeitsergebnisses dieses Gremiums dafür zu sorgen, daß die in der Verfassung verankerte Formulierung "Die Staatssprache ist Deutsch" ersetzt wird durch a) "Die Staatssprache ist Österreichisch in einem europäischen Kontext" oder b) "Die Staatssprache ist Österreichisches Deutsch ...." oder c)  "Die Staatssprachen sind Deutsch und Österreichisch ..." sowie

7. schließlich alles dafür zu tun, die Sprache der Bewohner und Bewohnerinnen dieses Landes als eigenständige EU-Sprache durchzusetzen. 

